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Torf in der Ndahe benupen witrde, der in den meiften Alpen mehr ober
minder maffenhaft vorhanden ift! Wire ed nidht am Plake, fiir jolche
gwedmiRige Verwendungen von Seite ded Kantond ausd der amerivten
Forftlaffe Pramien audzufegen? Wdchte dod) die lebende oder wenig-
ftend bie nddyfte Generation unjered Kantond bdiefen Brennftofjlagern
sum Nugen unferer Vauholywdlder mehr Aufmertfamteit {henfen, als
ed bigher der Fall war. Wir wollen hoffen, daff diefe Mittheilungen
hie und bda joldhe Gedanten anregen und ur That enfadjen wiirden.

Attiengejelljdajten fiiv Anjdhafjung nencr Adergerithjdaften.

Qm Kanton Gvaubitnden tritt wie anberwidrtd dad Bebditcfnif ju
Tage, neue [(andwirthidhaftlihe Gerdthjchaften in Gang zu bringen.
Hie und dba mddhte ein Landwirth von den Vortheilen eined neuen Ge-
rithes itberzengt aud) ein foldjed anjdaffen, aber weil ev ed u wenig
allein braudyt, fdeut ev {ich die Ausgaben zu madien, indem bdiefelbe
fi) nicht ventiven witrde. Witrden andeve, dic dad gleidhe Beditvfnif
haben wie ev, mit ihm einftehen, jo wiirbe jid) die Anjdhaffung woh(
lofhnen. Dabher ift e8, wo nidht groffe Gutsbefiger von fich aus ohne
anderweitige Unterititgung neue [(andwirthidaftliche Jnftrumente ans
{dhaffen fonnen, durdjaud nothwendig zur Cinfithrung folder, daf fich
eine geniigenpe Anzahl von RLandwirthen zu einer Gefellfdhaft verbind-
pen, um bdie von ihnen gewiinfdyten Werfzeuge anzujchaffen und in An-
wendung ju bringen. Um in diefer Beziehung eine Norm an die Hand
3u geben, wijfen wiv fein beffeve Beifpiel, al8 dasjenige, weldes durdh
die Aftiengefellidaft in Weinfelden gegeben wurde, deven Statuten wiv
hiemit jur Nadjahmung empfehlend aud dem populdr und gutgefdrie-
benen landwirthidhaftlichen Voltsblatt, dad in Solothurn evideint, hier
mittheilen.

Statuten
der Aktien=defelfchaft ju Weinfelden fiix Anfchafung von Ackergerithen.
I. 3wed der Gefellfdaft.
§ 1. Der Bwed der Gefellfhaft ift
a. Anfdaffung neuer bewdbhrter landw. Adergerdthe, um fowoh(
wob(feilere af8 beffeve Arbeit und damit phohere Gittevertrige
ju erielen;
b. Crleidhterung ven gemeinfamen Drejdhs, Wojt, Ddrr=, Bren-
nereiz, Wafd)- 2c. Anjtalten,
§ 2. Die Anfdhaffung von verbejferten Acerwertzengen ift jundd it
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Hauptaufgabe der Gefellfdhaft und foll die Erridytung dev umter litt. b
bejeidhneten Anftalten erft dann angeftrebt werden, wenn bder erftere
Bwed in befriedigender LWeife erreidht fein wird.
§ 3. Qedves Mitglied verpflidtet {ich) die Bwecde der Anftalt nad
bejten Krdften u fordern.
I Wittel 3um Zwed.

§ 4. Bur Crfitlfung der erften Aufgabe wird das anfinglide Ka-
pital auf 1000 Fr. feftgejetst, abgetheilt in 50 Aftien von 20 Fr.

§ 5. Bevor bad Unternehmen ing Leben tritt, miifjen wenigjtensd
20 Aftien gegeichnet feim.

§ 6. Dag Nedht, Aftien ju evwerben, fteht nicht eingig den Be-
wohnern von Weinfelden, jondern aud) Audwirtigen u.

§ 7. (ede Uftie ijt auf einen beftimmten Namen aueauftcllen,
mit einer fovtlaufenden Nummer ju verfehen und eimguregijtviven; bei
Gmypfang der Aftien muB bdev volle Betvrag fofort eingeyahlt werden.

§ 8. Die Aftien {ind unauftiindbar, jedod) verfauflih und wer-
ben 3u 4%, verzingt.

L Berwaltung.

§. Die Gefdyiftsfithrung der Gefellfdhaft wird ciner BVerwaltungs-
fommiffion von 5 Mitgliedern mit dreijdbhriger Amtddauer itbertragen.
Die Wahl gefdyieht durd) geheimesd abjoluted Stimmredht. Lorftand
und Verwalter werden von der Gejelljhaft bejeidhnet. Der Aufieher
ober LVermwalter der Gevithe wird von der Kommiffion in oder aufer
ihrer Witte gewdhlt; ebenfo der Aftuar.

§ 10. Die Verridytungen der LVerwaltnngdfommifjion find folgende:

a. Bejorgung und Anjdaffung von Adergerdthen;

b. Ausmittlung eined filv Aufbewahrung bderfelben geeigneten
Lofald;

c. EBeaufii’d)tigung und gehorige JInjtandhaltung der Acergerithe;

d. Antragitellung, welde Taxen fitr dad Ausleihen bder Gerdthe
bezogen, welde Bufen fejtgefetst und welde neue Anjd)affungen
gemad)t werden;

e. Borberathung der Antrige cingelner %[ftwnare infofern fie von

der Gefelljchaft fite erheblid) erflart werden;

jahrlide Rechnungsjtellung;

Berwaltung des Cajja-Lorjduifes refp. Refervefonds;

Einberufung der Verjammlung und Bejtimmung von Jeit und

Ort ber Abhaltung derfelben.

11. Die BVerwaltungdfommijfion verjammelt jid) o oft die Um=

F0R -

o



— 131 —

jtande e8 erfordern auf Ginladung ded Prifidenten und ift ermddytigt,
ihren Berathungen cingelne Aftiondre beizuzichen.

IV. Berwendung der Aderwerizeuge.

§ 12. Die Adergerithe werden gegen eine beftimmte Taye fiir
1, Yo und einen gangen Tag aundgelehnt und jwar nidt eingig an die
Uttiondre, fondern aud) an anbere Landiwvirthe,

§ 13. Das Ausleihen hat genau nad) der NReihenfolge der An-
meldbung 3u gefdyehen. Bei gleichzeitiger Anmeldung eines Aftiondrs
und eined Nidtaftiondrd Hhat erjterer dad Vorved)t. Wielden fid) zwei
Aftiondre oder aud) wei Nichtattiondre, fo wird die Privritdt durds
Loos entjchicden.

§ 14. Fiiv jede gewaltthdatige, fahrlifjige oder muthwillige Be-
{hiadbigung der Werfzeuge ift der Cntlehner haftbar und hat derjelbe
die Kojten der Neparatur volftindig zu beftreiten.

- § 15. Die Cntlehner haben die Gerdthe in gereinigtem Suftande
und redhtzeitig im Aufbewahrungslofal abzugeben. Verfpdtete Abgabe,
fowie BVerheimlidhung von ftattgefundenen Bejdyadigungen ift mit einer
angemeffenen Bufe ju belegen.

§ 16. Das Tarenverjeihnik und die BuRbeftimmungen find im
Aufbewahrungslofal an geeigneter Stelle anzujdlagen.

V. Berjammliung der @efe[[fd‘.)aft.'

§ 17. Die Aftiondve werben von der Verwaltung&fommiffion fo
oft fie e8 fitv ndthig findet, cinberufen. Alljahrlidh findet eine Haupt-
perfammlung und 3wav im Wonat Desember ftatt.

§ 18. Der Prijident der Verwaltungsfommiffion leitet die Ver-
handlungen.

§ 18. Qeder Aftiondr felbjt, wenn er im Bejik von mehreren
Aftien ift, Hat nur eine Stimme abjugeben, dad Uebertragen ded Stimm-
vechted an andere ift unftatthaft. .

§ 20. Die Hauptverfammiung befchlieft:
itber neue An{d)affungen;
fetst bie Anleihungstaren feft;
beftimmt dag Marimum der Bufe.

. priift und genehmigt die Rechnung;

verfiigt diber bden allfdlligen Vorfduf in dem Sinne, daf ein

Nefervefond gebilbet werbde, fitr eintretende grofere Reparatu-

ven oder Grgingungdanjdyaffungen;

f. und nimmt alfe 3 Jahre die Wahl der BVerwaltungsfommif-
jion vor.

cap ® s
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VL Sdylufbeftimmunyg.

§ 21. Bei fid) ergebenden Anftinden wijden dem Verwalter der
Acergerithe und dem Cuntlehner entfdyeidet dic BVerwaltungsfommiffion.
Gegen diefe Befchlitfje ift Refurd an die Hauptverjammilung juldffig,
die dann endgiiltis ohne Weiterziehung entjdyeidet.

§ 22. Die Statuten fonnen jederjeit einer Revifion unterftellt
werden; einer folden muf jedod) ein Miehrheitdbefchlufy der in einer
Hauptverfammlung Anwejenden vorangdingig fein.

§ 23. Wit dem Verfauf der Aftien erldjdht fitr den frithern Jn-
haber jeder Anfprud) an dad Vermidgen der Gefellfdaft.

§ 24. Die Gejellfchaft fann fid) nur dann anfldfen, wenn wenig-
ftend 3/, aller Stimmberedhtigten die Anfldjung verlangt.

Wieibliche Arbeitsjchulen.

Gemdp dem legten evziehungdrithliden Beridyte ijt die Zahl der
weiblidhen Arbeitsjdhulen jhon itber 100 geftiegen und ed ift ju evmwar-
ten, daf bei einer jahriichen Vertheilung von ca. 80 Primien im Be-
trage von Fr. 1300 aud) in Sufunft dieje Anftalten fid) vermehren
werden.  Folgende Gemeinden haben im Jahr 1860 bdiedjdllige Unter-
ftitbungen crhalten.

Chur=-Hof (2 Sdyulen) Fr. 25 Slecben . . . . . , 15
Wijor (2 @d)u[en) . w25 Sedrun . . . » 10
Cama . . ¢ w A0 Diffentis - St. S}oban » 20
Leggia . . . . . , 1O Caverdirasd i o« w w10
®&rono . . i 20 Laus A (0
Roveredo (2 @d)u[en) v 2D Campadeld : % = 5 20
St. Bittore . . » 20 Sombix e s e w2
Monticello . . . . , 10 Rabivg . . . . ., , 156
Comng . . . . . . , 10 Qanis . . . . . , 20
Brin . . . . . . , 10 Yrigeld . . . . . , 20
Lumbrein . . . . , 20 Meiethof . . . . , 20
Jgels . . ., 10 Sdlewis . . . . , 15
Bals (2 @d)n[en) . » 25 Moy « » s & & w 20
QBrieny . . . . . , 10 Sagens B. . . . . , 15
Obervag . . . . , 20 Tamind . . . . . , 2
Stalla . . . . . , 15 Balenbad . . . . , 15
Wiefen . . . . . » 20 Waltendburg . . . , 25

Rodels . . . . . , 15 Rpdzing . . . . , 15



	Aktiengesellschaften für Anschaffung neuer Ackergeräthschaften

